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An professionelle Theater in freier Trägerschaft 

 

 Im Rahmen der Projekteinzelförderung soll Theaterschaffenden und freien 

Theatern in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit gegeben werden, eigene Produktionen zu 

verwirklichen. Möglich ist die Bezuschussung von Inszenierungsvorhaben, 

Wiederaufnahmen, Gastspielen und die Weiterentwicklung bereits bestehender 

Produktionen. Die Projekte können mit maximal 30.000 Euro bezuschusst werden, 

wobei der Anteil der Eigen- und Drittmittel mindestens 30 v.H. betragen muss.  

 

 

 Antragsvoraussetzungen bei Basisförderung 

Die Antragstellenden haben bereits eine oder mehre Produktionen der freien 

darstellenden Künste oder der Theaterpädagogik in Sachsen-Anhalt realisiert und das 

geplante Projekt wird ebenfalls auf dem Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt realisiert. 

Weiterhin ist zu beachten, dass der Eigenanteil oder der Anteil der Drittmittel (z.B. 

Eigenmittel, Eintrittseinnahmen, Spenden, Sponsoren und andere Fördermittel) 

mindestens 30 v.H. betragen muss. Das Projekt darf vor der Bewilligung nicht 

begonnen werden, der Förderzeitraum ist auf maximal ein Kalenderjahr begrenzt. In 

diesem Zeitraum muss die Produktion realisiert werden. 

 

 

 

 


